
ascnä4a und Mora secn

„Misericordias Domini in aqeternum cantabo.““ (Ps 88.)„Diligis omnı1a, QUaC sunt, et nıhıl ‚odistı COTUM,.: qUaeETecIst; NeCcC enım odiens aliquid constitulstı qaut ecıst1
Parcis qutem omnibus, quon1am t{ua sunt, Domine, ul
Mas anımas.“” Dap I1 el 27.) Die Herz Jesu-Andacht
hat das Kigentümliche, daß S1e das Herz des Predigers

anderseıts VOreinerseıts VOT (remütsarmut bewahrt,
einem Überschwange der genannten Géfühle.

Brandschäden fl damit
nängen.

Von Dr Josef Grosam.
(Fortsetzung.)

Übersicht ber 1€e Moraliragen AUN dem Brandschaden-
versicherungsvertrag.I} Gérechtigkeitsverletzungen DO. Seite des Versicherers.

II Gerechtigkeitsverletzungen VO.  b Seite des Versicherungsnehmers.
IT Die kestitutionsverpflichtungen bei Brandschäden und beachtens-

Wwerte Umstände bei Erfüllung erselben.
Wollen WITr Übersicht gewınnen ber die Moral-

Iragen,* die sıch AUS Brandschäden ergeben können,
mussen WIT quti Grund der Darlegungen des zweıten Y el-
les die wichtigsten Vorgän 1Ns Auge fassen, die S1  C
abspielen, bis ZULC AÄAusza Jung einer Entschädigungs-

AUS einem Versicherungsvertrage kommt
Der Versicherer stellt ZU Zwecke der Brand-

schadenversicherung Kapital un Kinrichtungen ZULT Ver-
IU uns Er stellt einen Versicherungstarı[f auf,
bestimmt iür die einzelnen Gefahrenklassen die Bedaris-
prämie und die Nebengebühren. Der Versicherungsneh:-
INer beantragt unter Angabe der Gefahrenumstände, SE1IN
E1 entium bis einer gewIlssen Werthöhe unter Ver-
S1IC erungsschutz nehmen. Der Versicherer überprüit
die Angaben und bestimmt darnach die zu zahlende
Prämie und schreibt eventuell gewlsse Sicherheitsvor-
schriften der einen Selbstvorbehalt VOT. Der Versiche-
rungsnehmer nımmt die vorgeschriebenen Bedingungen
an und zahlt 1ın der Folge seine Prämie. Er darti nıicht
selber Feuer se1in Figentum egen. Kommt doch

Die Moralfragen, dıe sıch auUusSs dem Verhältnıs zwıschen Versicherer
und Ruckversicherer ergeben können, sind hler nıcht berührt, weıl

sıch interne Geschäftsvorgänge handelt, ıIn die Außenstehende
keinen Eıinblick haben
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zum Schadensfall, muß der Versicherte alles tun TE
Abwehr oder Milderung des Schadens; hat den S Ch a-
densfall ehestens dem Versicherer melden, darif 12-
zwischen nıichts dem Zustande, der durch den Brand

Der Versicherer entsendetgeschafien wurde, andern.
einen Beamten, der jND8 Übereinstimmung mıt dem Ab-
brändler der unter Zuziehung eines Schiedsgerichtes die
Entschädigungssumme festlegt. Die Versicherungsanstalt
zahlt nach Maßgabe der VVB diese Summe AUusSs,

Wenn WIT unls diese orgänge klar machen, be-
zommen WITr bel Beachtung dessen, W as 1m zweıten Teil
ber den Versicherungsverirag schon ausgeführt wurde,
eınen Überblick ber die Gerechtigkeitsverletzungen, die
sıch VO  > e1lte der beiden Vertragschlıeßenden ergebenkönnen. Es SIN  d olgende:

Von eıle des Versicherers:
en  — siıch ZUTF Übernahme von Versicherungen

hereıt erklärt, obwohl er nıcht 1n der Lage ist, den aus

den Versicherungsverträgen erwachsenden Verpflichtun-
SCH nachzukommen.

ten (1 wiınn A4UuS dem Versiche-Wenn ungerech
TunNgsSseschälite zieht Eın olcher annn zustande kommen:

Durch Überhöhung der Bedarfsprämıie.
Durch unberechtigte Zuschläge beı den Neben-

ebühren.
C) rch ungerechte Einreihung der Versiche-

EU.  an snehmer 1n eine höhere Gefahrenklasse.
Durch bewußte Annahme von Überversiche-
rTuNsSCH.
Durch ungerechte Herabdrückung der Ent-
schädigungssumme.

Wenn den Versicherungsnehmern ungerech-
terweıse Schaden zufügt. Das kann 1n folgender Weise
geschehen:

a) Wenn ungerechterweise die einen Versiche-
hmer TÜr die anderen zahlen 1äßtrungsne

Durch ungerechtferti! te Vertragskündigung
während der ertrags HOI
Durch ungerechtfertigte Verzögerung der Aus-

zahlun der Entschädigungssumme
Von eıle des Versicherten:
Wenn dıe Gefahrenmoment be1l Antragstel-

lung nicht. richtig angıbt der ter eintretende Gefah-  a
renmomente bewußt verschweılgt, schon bestehende FEV
nıicht angıbt, der Sicherheitsvorschriften
vorbehalte nicht einhält. der Selbst-
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hl sollte.
Wenn er die T E E E  E E D  Entschädigungse  SumMmmMe NSpruchnımmt, obwohl selbst vorsätzlich oder aus groberFahrlässigkeit den Schaden herbeigeführt hat

_ 4. Wenn bei Ausbruch eines Brandes nıicht qufAbwehr des Feuers oder Minderung des Schadens he-dacht ist
Wenn den Ausbruch es Brandes nicht recht-zeitig dem Versicherer meldet der den Zustand achdem Brande verändert, um Spuren der

oder grober'1 Fahrlässigkeit beseitigen, Brandsfiftung
Wenn dem Versicherer N1ıCht die nb}yvendigenBehelfe ZUF Feststellung des SchadeNs ZUF Verfügunstellt der bewußt Gegenstände als eiım Brande beschä-digt der handen gekommen angıbt, die nıcht S1nd.

Es wird notwendig se1n, be1 den einzelnen Punktenden Nachweis Iühren, daß Gerechtigkeitsverletzungvorliegt, und die rage lösen, leweit sıch Wieder-
gulmachungspilichten. für den Gewissensbereich daraus
ergeben können.

Zu
Um gleich mıt den Gg:reqhtigkeitsx*e_afletzungen VOHLSeite des Versicherers beginnen, Hegt qauf derHand, daß eiINe Versicherungsanstalt, Wenn S1e Versiche-

rungsverträ abschließen WUll, In der Lage sein muh,iıhren Verp ichtun nachzukommen. Würde S1e dasnıicht se1in und doc Anträge quf Feuerversicherung Canehmen und sıch Prämien zahlen lassen, wäre dasreiner Betrug, der uch VOo  - der weltlichen Behörde gE-ahndet würde un uch Restitutionspflichten 1m (iewis-sensbereich ZUTFC olge haben würde. Gesetzlich annn dieAufsichtsbehörde VOTLT Be des Versicherungsgeschäf-tes der während dessel rlag einer Kaution derKErhöhung derselben Iordern, u solche Betrugsfälle Aaus-
zuschließen, die daher kaum je prak’pisch sein werden.

Vorbemerkung zu un:
Die Unterscheidung: Ungerechter Gewinn N ungerechte Scha-digung ist mıiıt Rücksicht auf die Kestitutionspflicht gemacht worden.ist jeder ungerechte Gewinn auf Seite des Versicherers ıneungerechte Schädigung des Versicherungsnehmers. ber hinsichtlichder Wiedergutmachungspflicht ıst eın Unterschied, wenn jemand voneinem anderen ungerechterweise Vermögensvorteile nn  n hat un

Daher wurde diese Stoffanordnun
wenn C: iıhn Aur geschädigt hat, Ohne sich dadurch bereichern.

gewählt‚ ' obwohl sonst eine_ anderenäher gelegen SCewesen | wäre.



Wenn on éréchterfi Gewinn aus dem Versiche-
rungsgeschäft die ede ist, kann man die Ungerech-
tigkeit schon aus der Bılanz alleın herleiten wollen und
den Gewinn deshalb ungerecht NENNCN, weiıl außer-
gewöhnlich och ıst, höher als be1 anderen Arten red-
licher Kapitals eschäfte: der INna  _ kann auf die TIen
schauen, WIe leser Bergewöhnlich hohe Gewin_n Z
stande gekommen ıst

Unter dem ersten Gesichtspunkte ergibt sich die
Frage: Ist ein Versicherungsgewinn schon deshalb als
ein ungerechter bezeichnen, weıl übermäßig hoch
ist? Die Frage ıst nicht leicht beantworten und —
mentlich wird aum möglıch se1ın, im konkreten all
mıt Bestimmth
G(Gewinn?

eıt ZUu N: Wo beginnt der ungerechte
Ks ist schon ben gesagt worden, daß e1in mäßiger

(GeWNN uch DO sıttlıchen Standpunkte alls durchaus
einwandfrei ıst Der Dienst für die Al emeinheıt, den
die Versicherungsanstalten leisten, re«t Hert: soiche
Vermögensvorteile. Bei unerwartet günstigem chadens-
verlauf ın einem der dem anderen Jahre ist, wıe eben-
talls schon oben, im I1 eil unter Punkt A4aUus eiührt
wurde, einen außergewöhnlich. hohen ewinn
auch nıuchts einzuwenden: Geschäfte mıt großem Risiko,
WIe das Versicherungsgeschäft, verlaufen eben TOLZ
aller Wahrscheinlichkeitsberechnung 1n manchen Fäl-
len sehr ewinnreich un in anderen Fällen dafür mıtgrößeren erlusten.

AÄAnders wird die Sache ber beurteiulen sSe1IN, wenn
nıcht bloß e1in der das andere Mal, sondern durch meh-
rere Jahre fort nacheinander höhere (rewinne sich erI-
geben als in anderen ehrlichen Kapitalgeschäften. Solche
außergewöhnlich hohe Gewinne sınd annn jedenfalls eın
Zeichen, daß Vo  a} den Versicherungsnehmern mehr ge-
/ordert WIrd, als recCc IS Freilich wird, WEeNnn nıcht Kar-
tellierung vorliegt, schon. die Konkurrenz der Anstalten
untereinander und die Werbetätigkeit der wechselsei-
tigen Anstalten dafür SOTSCH, daß in solchen Fällen eıne
Prämienherabsetzung Platz greilt und eine Minderungdes ungerechten Gewinnes eintriıtt. Wo ber die Ver-
Sicherungsanstalten untereinander kartelliert sınd un
überdies die taatliche Auisicht nıcht quf der Höhe ihrer

Das ıst SO Muchr anzunehmen, WEeNnNn die Mehrzahl der ın
einem Gebiete arbeitenden Versicherungsgesells
auswelsen. ghaften hohe Geväinn}e



Aulf: abe steht, da annn es geschehen, daß uhgerecht hof1e
Gewihne durch Jahre tort vorkommen. Die: Anstalten
werden dann meıstens halten, daß sS1e ihre (Je-
wınne verschleiern, damıt die staatliche Behörde NnıcC

leicht darauikommt.
Lehmkuhl sa iın IL, 1357 seiner Moral, ein (1e-

winn, der wıeder olt und durch Jahre iort übermälilg
hoch ist, Z. 20% und darüber, der scheine ihm
die Verkehrsgerechtigkeıit verstoßen un ordert
daher Herabsetzung der Prämie, und vVvon jedem
positıven Rechte abgesehen, VO Standpunkte des a{iur-
rechtes Qus Man wird die Aufstellung Lehmkuhls
nichts Stichhältiges einwenden können. Wenn Ballerint-
Palmıierı ıIn 111 I1l,. 935 diese Ansıcht Lehmkuhls
ankämpfit (mıt 1INWeIls darauf, daß heı ver rößerter
Zahl der Versicherungsnehmer der Gewinn A4AUC gröher
werden mMuUSSeEe und daher qals Frucht der Geschäitstüch-
tigkeıt, der industrıa, anzusehen sel), wird INa dazu

sagen haben Lehmkuhl hat nıcht die absolute Höhe
des (1e winnes 1Ns Auge gefalt, sondern 1Ur die relatıve
20% des investierten Kapitals). Die relatıve Höhe des

((ewinnes ste1ger sich ber nicht der weniıgstens nicht
proportional der Anzahl der Versicherungsnehmer,
mıt der größeren Zahl der letzteren wächst 19a uch das
investierte Kapıtal. Der Gegengrund beweılst Iso nıichts.

JIrotz alledem wird INa  (a sıch schwer Lun,
Der Gewinn dieser Anstalt ist schon durch mehrere
Jahre und hoch, ist daher ein ungerechter nd
es muß Wiedergutmachung gegenüber den Versicherten
erfolgen. Sicher ist DUr das, daß eın sıch Öiter wieder-
holender Gewımmnn VO  a 20% und darüber sehr die
sozıale Gerechtigkeit verstößt und nach einem staatlıchen
Eingreıfen schreıt. Solange ber eın solches nıcht EI]'=

olgt, wird eine ONKTrTelte Wiedergutmachungsforderung
nıcht Dloß keıin Gehör nden, sondern uch schwer
hbeweisen se1n.

Viel klarer un sicherer lassen sich Ungerechtigkei-
ien auch ım Einzelfall erweıisen un Wiedergutmachungs-
forderungen aufstellen, Wenn I1l die Praktıiıken enNnnNLT,
dıe zZzu. Zustandekommen eines sehr hohen (iewimmnes
geführt en Darüber 1m Folgenden:

Zu A,
Der erste Weg, der zu sicher ungerechtem (zewınn

führen würde, ware Überhöhung der Bedarfsprämite In
den einzelnen T arır posten.
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Es ıst _ schon im zweıten 'Telle dieser Artikelreihe
dargelegt worden, daß be1l Bestimmung der :Bedaris-
prämıe die Gleichheit zwıschen eistung und (re-
genleistung einzuhalten ist Obwohl sich FEL Ab-

VOoO  an ahrscheinlichkeıtenschätzung der Berechnun
handelt, ist doch der ahrscheinlichkeitsbedarf
Entschädigungssummen, den eine Versicherungsanstalt
ZULE Deckun der Brandtftälle braucht, eine fixe TO
un er uch dıe Bedarfsprämle. Mag uch viel-
leicht nicht möglıch se1n, dieselbe auf eın der weıl Fin-
hneıten I1 anzugeben, mu 119  e dem Versicherer uch
das ec. zugestehen, S1e hoch wählen, daß
sicher das Darauskommen finden kann, muß doch
(,rundsatz bleiben Es darti NC sovıel Bedarfsprä-
mıe gefordert werden,. daß daraus alleın schon notwen-
dg eın (ewınn sıch ergıbt. Es ıst ja beı den Nebengebüh-
LE  a ohnehm eın Zuschlag LÜr den Reservefonds und LÜr
eınen entsprechenden Gewinn vorhanden. Einen sicheren
Gewinn schon AaUus der Bedarfsprämie herausschlagen
wollen, verstößt sicher die Gerechtigkeıt.

Man annn sich NC darauf berufen: Der Versiche-
rungsnehmer stımmt ja durch Annahme des Verträges
auch einer solchen überhoöhten Forderung Wäre die
Feuerversicherungsprämıie ine Luxusausgabe, die reiche
Leute siıch leisten, einen nıcht notwendigen Genuß
sich A verschaffen, könnte 1INall eine wirklich freı-
willige Zustimmung annehmen. Um eLWAS handelt
sich ber bel der Prämile wahrlich nıcht Die Zustim-
INUNGS Z Vertra ertiol 1U  — 1n dem Glauben, daß
nicht mehr geIior ert WITr als gerechtfertigt ist Jede
Mehrforderung würde von der Gesamtheit der Versiche-
rungsnehmer abgelehnt, WE sS1e darum wüßten.

Es ist N1UIl allerdings, Talls keine Kartellierung B
Anstalten vorlie > uch Sar nıcht wahrscheinlich, daß
die Bedarisprämıie 'Der Gebühr hoch ehalten WITr  d. Die
Rücksicht qauf die Konkurrenz zwıngt ZUr äßıgung.
ber die Festsetzung der Tarıtl osten erfolgt doch meıst
im Wege gemeinsamer Besprec der leitenden DI-
rektoren jener Anstalten, die 1ın einem (zebiete arbeıten.
Da zann annn doch geschehen, daß insbesondere be1ı
kartellierten Anstalten) nıicht die Wahrscheinlichkeıits-
rechnung, sondern das Gewinnstreben entscheidet, wW1€e
hoch dıe Prämie werden soll, un WEeNl die staatlıche
Kontrolle versagt, sind TOLZ der Konkurrenz der nicht

den Tarıt gebundenen Anstalten Überforderungen
nıcht ausgeschlossen. Überhöhfe Bedarfsprämien führen



INNe der Atstıfür It dieeres SIN ein Beutezu des ersi herun S-
tals au{i Kosten der Versicherungsnehmer. Die Wile-

dergutmachungsp cht wAare da siıcher egeben und
ginge sowohl die Aktıonädre aqals VOL allem die Direktoren
A die die Ursache der ÜberforINNe  der  echltsti  für d  ehlt, die  anderes sind als ein Beutezug des  'ersi  c  herungs-  tals auf Kosten der. Versiöhetuhg'snehmer. Die Wie-  dergutmachungspflicht wäre da sicher gegeben und  ginge sowohl die Aktionäre als vor allem die Direktoren  an, die die Ursache der Überfor  7  * Zal2 b  derung waren.  Gerechtigkeitsverletzungen von Seite der Versicherer  können weiterhin geübt werden bei Festsetzung der Ne-  bengebühren. Es ist oben im zweiten Teil, S. 534, an-  gegeben worden, zu welchen Zwecken die Nebengebüh-  E A  ren erhoben werden. Es ist ohne Zweifel gerechtfertigt,  soviel zu berechnen, als zur Deckung der Verwaltungs-  auslagen, zur staatlich vorgeschriebenen Stärkung des  Reservefonds, zur Kapitalsverzinsung, zur Bezahlung der  staatlichen Aufsicht, der Steuern und der vorgeschrie-  benen Feuerwehrbeiträge erfordert wird. Auch ein an-  gemessener Gewinnzuschlag ist gerechtfertigt. Daß die-  ser wesentlich höher sein müßte als sonst bei Kapital-  aufwendungen. im Dienste der Allgemeinheit, wird, wie  schon gesagt, kaum zu erweisen sein. Alles in allem. ge-  nommen, ergibt sich auch bei Bestimmung der Höhe  der Nebengebühren eine Grenze, die nicht überschritten  werden darf, ohne daß die Gerechtigkeit verletzt wird.  Denn zu weiterer Erhöhung fehlt dann ein Rechtstitel,  und was darüber hinaus einge-nommen wi  anderes als ungerechter Gewinn.  I"d, ist _ nichts  Vielleicht ist gerade hier die Gefahr der Überfor-  ©  derung mehr gegeben als bei der Bedarfsprämie. Denn  die Nebengebühren sind gegenwärtig ziemlich hoch (bis  zu 30 und 40% der Bruttoprämie), sie sind seit dem  Kriegsende wiederholt erhöht worden, während man die  Bedarfsprämie trotz der starken Änderung der Verhält-  Kl ABn na AL Sa  nisse unverändert gelassen hat.*) Es sind eine Reihe von  Titeln darunter, die auch für die‘ staatliche Aufsicht  reichlich undurchsichtig sind (wer kann kontrollieren,  ob für Verwaltungsauslagen gerade so und soviel not-  wendig ist). Hier versagt auch leicht der sonst so heil-  same Einfluß der wechselseitigen Versicherungsanstal-  ten, da sie ja auch naturgemäß froh sind, für Verwal-  E,  tungszwecke, Gehalte, Reiseauslagen u. s. w. reichlich  oße Summen zur Verfügung zu haben. Verschleierte  G  ewinne können‘sich'_darum_unter dem Titel der Neben-  .& AI G  nung. ..  1jufi(i wird angegében:{Wegen Einfachheit ‘der Berech-Zu 2 derung N.,

Gerechtigkeitsverletzungen VOoO  b Seite der Varsicherer
können weıiıterhin geübt werden bei Festsetzung der N e-
bengebühren. Es ist ben im zweıten Teıl, I  $
egeben worden, Zu welchen Zwecken die Neben ebüh-

A

rch erhoben werden. Es ist hne Zweifel gerecht ertigt,
sovıel berechnen, als ZULC Deckung der Verwaltungs-
auslagen, Z staatlıch vorgeschrıebenen Stä  ung des
Reservelonds, ZUr Kapitalsverzinsung, ZUFrC Bezahlung der
staatlıchen Aulifsicht, der Steuern und der vorgeschrie-
benen Feuerwehrbeiträge erfordert WIird. uch ein (1l-
GEMESSENET Gewinnzuschlag iıst gerechtfertigt. die-
SCr wesentlich höher sein müßte als SONS beı Kapıtal-
aulwendungen im Dienste der Allgemeinheit, wird, WIe
schon gesagt, aum erweisen sSe1INn. Alles 1n allem C-
nommen, er ıbt sich auch beı Bestimmung der Hö +&
der Nebenge ühren iıne Grenze, die nicht überschritten
werden darf, hne daß die Gerechtigkeit verletzt wird.
Denn weılterer Erhöhung aJ’ann ein Rechtstitel,
und WAas darüber hinaus eingenommen Wıanderes als ungerechter (1e8WINN. rd, ist nichts

Vielleicht ist gerade ler die Gefahr der Überior-
derung mehr egeben als bei der Bedarifsprämie. Denn
die Nebengebühren sınd gegenwärtiıg ziemlich hoch (D1s
Z und 40% der Bruttoprämie), s1e sınd seıit em
Kriegsende wiederholt erhöht worden, während INa  - dıie
Bedarfsprämie TOLZ der starken Änderung der Verhält-

P
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nısse unverändert gelassen a Es sind eine Reihe VON
Jiteln ‚darunter, die uch IUr die staatliche Aufsicht
reichlich undurchsichtig sind (wer annn kontrollieren,
ohb TÜr Verwaltungsauslagen gerade un soviel not-
wendig 1st). Hier versagt uch leicht der sonst heıl-
Same Einfluß der wechselseitigen Versicherungsanstal-ten, da S1e 1a uch naturgemäß iroh sind, für Verwal- J7 * za  m a

a

tungszwecke, Gehalte, Reiseauslagen S, W. reichlich
oBe Summen ZUTr Verfügung haben VerschleierteST  Geewıinne können sich darum unter dem Titel der Neben-

9 Als
Nung.

x_‘un(i wıird angegeben: Wegen Einfachheit der Berech-



ichebühre erstecken, WI1IC scheıint Grundsätzlic
z  muß aber aran festgehalten werden, daß AL U}  nıicht mehr g..
fordert werden dari, qals dıe einzelnen Titel rechtfe!‘tigén.Zui C.

Die VersicherungsanstaIten dürfen hne Verletzung
der Gerechtigkeit die ıunter Versicherungsschutz neh-
menden Objekte niıcht ın eine höhere Gefahrenklasse
einreihen als recht ıst Die (jefahr willkürlicher AN-
wendung der Tarıfe ist keine gerınge. Mayerhoier redet
in seinem schon erwähnten Buche: „Technik der Feuer-
versicherung” qauL Seıte 1 von nahezu 5000 Prämien-
satzen, miıt denen der Tarıtfeur VOo  a} Zivilversicherungen

operJıeren hat und „das Sind, sagl © „wohlgemerkt
1U die Grund-, EeZW. Richtprämiensätze, hne die ver-
schiedenen Varılationen, die sich durch Zuschläge oder
Nachlässe ergeben, die ja wiederum beide ıIn ihrer Ärt;
1e ach den Umständen, voll der — ZU. Teil 1n Än-
wendung .kommen:.:‘. Da die Antragsbogen meıst nıcht
voh fachkundigen Beamten, sondern entweder vom Ver-
sicherungsnehmer der VO Versicherungsagenten Au

gefüllt werden, kann INa  = sich vorstellen, wW1e N:
hait un unzureichend die Angaben olit se1in werden. Und
auf diese sollen NUI die genau ausgebauten Tarıtsätze
angewendet un darnach die öhe der Prämie bestimmt
werden! Da kommt offenbar sehr jel au{f die Einschät-
ZUNg des Beamten an! Wie leicht ist unter solchen A E AUmständen, den Larıf zur Anwendung bringen, daß
eın möglichst günstiges Krgebnis TÜr die Anstalt un Un-
gerechti keiten LÜr den Versicherungsnehmer sich er
eben! Seite der Anstaltsleıitung wird eine höhere
inreihung, WL sS1e uch bemerkt würde, aum ean-

ständet, der Versicherungsnehmer kann nicht Einspruch
erheben, weiıl nıcht versteht. Die staatliche Ault-
siıcht annn dem Rechnungsabschluß, der un S  - D ar k Eviele Objekte 1n dieser Gefahrenklasse ausweiıist, nicht
ansehen, daß manche DUr aUuSs Gewinnabsichten höher
ereıiht sind. Und doch kann eın Unrecht im strıkten
inne vorliegen, weıl der Versichert mehr zahlen muß

als recht wäre!
Man ann dagegen nicht einwenden: Infolge der

ungenauen Angaben wird ebenso die Anstalt. Gefahr Jau- Z S za S a  B  W
ien, nicht dem Zzu kommen, WasSs ihr ebührt. Diese
(refahr ist allerdings egeben, aber die gehört eben:zum
normalen Risıko, das die -Anstalt ıragen hat und das
durch Reservefonds un Gewinnzuschlag edeckt ıst. 5Se-
wußhte Einreihung DO  > Versicherungsobjekten In eine

—g
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höhere Gefahrenklasse, als recht 1st, ıst eine objektive
Ungerechtigkeit und muß daher ermleden werden,
gul Ina  _ ann.

Man wird daher DO Tarıfeur verlangen müussen,
mıt größter Gewissenhaftigkeit vorgeht. Er darf

1m Zweifelsfall un eine Rückirage nıcht Klarheit
schaffen vErma$S, ZUugunstien seliner Anstalt entscheiden.
Sonst aber mu sıch hüten, durch bewußt höhere Kin-
reihung*) zugunsten seliner Dienstgeber die Gerechtigkeits-
pflicht die Versicherungsnehmer verletzen: Er
würde SONS uch selbst schadenersatzpflichtig werden.

Zu
IDie Versicherungsanstalt darf NIC Überversiche-

runNngen zulassen, sobald SIe zur Kenntnıs solcher omm
Die Unmoralität der Annahme VON Überversicherungen
ist schon ben 1Im zweıten Teıil, 941, auigezeigt und
bewiliesen worden: Wenn Iso uch moralisch unmO$S-
liıch ıst, den Zeıt- der Versicherungswert aller bel einer
Anstalt versicherten Gegenstände 1n jedem Augenblicke
n bestimmen, WenNn die Gesellschafit 1n allen ZWEI-
felhaften Fällen eigenen Gunsten entscheiden dar(f,
wWenNnn der Versicherungsnehmer etwalige höhere Prämien,
die beli Überversicherungen Zu zahlen vorgeschrieben
erhält, "sıch. selber zuschreiben mu (seiner Unkenntnis
der 1im Falle des beabsichtigten Versicherungsbetruges
seiner abgıer), annn doch die Versicherungsanstalt
nıemals eın Anrecht haben auf Jjene Mehreinnahmen,
die sich USs offenkundigen Überversicherungen ergeben. S

B N l e s
Es mu das ehrliche Streben eines jeden Versicherers
seın, Überversicherungen sobald als möglıch ezrlcen-en un beheben

Die Immoralıtät der FEntgegennahme der höheren
Prämie begınnt ım AugenDdlick, die Überversicherung
als solche erkannt WIrd. Die bis dorthin geleisteten
Überzahlungen brauchen NLIC zurück egeben IDET-

en, enn die Prämie ist die jährliche egenleistung des

3 Der Gedanke: die Konkurrenz macht billıger, wırd iıhn
uch olft zuruckhalten

° Siıcher ist das hinsichthech der bereıts verJährten Überzah- A L  E A E A
lungen (also der mehr als dreı Jahre zurückliegenden). Hinsichtlich
der In den etzten dreı Jahren geleıisteten Überzahlungen (die uch
in der Regel einen verhältnısmäßig geringen Betrag aqausmachen WEeTI -
den) muüßte der Versicherer grundsätzlich als POSSCSSOT inJustus honae
fidel betrachtet werden und sollte er das Übermaß zurückgeben.
Da ber der Versicherungsnehmer selber die Überversicherung hbean-
rag un den Versicherer keıin Verschulden trıfft, kann INa wohl
Leistung und Gegenleistung uch der etzten dreı Jahre als eın ab-



P  N  S

0Sam, Brandschäden und Moralfragen.
7  Versicherungsnehmers Tür Versicherungsschutz. Iieser
ist 1n den vorausgehenden Jahren geleistet worden, und
wenn dıe Gegenleistung uch infolge des beiderseıtigen
rrtums höher War als sS1e hätte se1ın müssen, trılit
doch dafür den Versicherer eın Verschulden. Der Ver-
sicherte sıich selber umsehen mussen un: hat sich

Sobald der Ver-seinen Verlust selber zuzuschreıben.
sicherer ber die Überversicherung erkannt hat, wird
unredlicher Besitzer des Mehrbetrages und annn ihndaher nıcht mehr behalten

Zu .

Die Versicherungsahstalt dari be1 Eintrıitt des Scha-
densfalles die Entschädıgungssumme nıcht Uce UuNngE-
rechte ıttel herabdrücken

Bei1i Feststellung der Entschädigungssumme annn
leicht Ungerechtigkeiten kommen. EsS ist oit über-
aup SsChwer, den wirklichen Schaden herauszubekom:-
1, Sehr oit kommt qutf dıie Einstellung des Sachver-
ständigen ob meh der weniger ausbezahlt wird. WAar
sehen dıe AVVB In Übereinstiımmung mıt dem Gesetze ZU IN

Schutze des Versicherten un ZUr Vermeidung von Strel-
VOoO  — Jedoch hat meıst niemandtigkeiten Schiedsgericht

1el Freude mıt dem SChiedsgericht und der bbrändler
stimmt leicht einer Schadensermittlung die den Ver-

ziemlich hochsicherungswert se1iner verbrannten Sach
hinau{isetzt. Er meınt in einem. solchen Falle uch
einer möglichst hen Entschädigung kommen MUS-
SCI. Das wird uch zutreffien be1l ber- und Vollversı-
cherung, nıcht ber bel Unterversicherung.

Man nehme Eın Haus, auf versichert, ist abge-
Wirklicher Wert desbrannt, dıe Mauern sınd stehen geblieben.

Hauses S, Wert des Mauerwerkes 3000 Wirklicher Schaden
ist Iso Weıl Unterversicherung vorliegt, wiıird Ur -

eiz 1m Verhältnis von Iso nach richtiger Be-
rechnung Zzweı Drittel VvVOomn 1Iso 8000 waren auszubezahlen.

Nun omm der Vertreter der Anstalt mıt seinem Sachverstan-
digen, besieht sıch den chaden und sagt Ich chätze Ihr Haus
auf S, das Mauerwerk, das noch ste. qauf 4000 Das
omMm dem Abbrändler seinem Sachverständıgen hoch VOT, ber
weiıl auch das Haus och geschätzt wiırd, erklärt sıiıch mıt der

einverstanden. Beı Berechnung ergıbt sich 19888 als Scha-Schätzung
4000 ach der anerkannten Schät-denssumme

ZUNS hegt Unterversicherun 1m Zerhältnis Vo
A aus-VOTL. Es werden also Nnu.  — fünf Neuntel VvVonn

geschlossenes Kaufgeschäft betrachten, das dem. . Versicherer infolge
der Ungeschicklichkeit de Versicherungsnehmers etwas mehr Vor-
teıl eingetragen hat als es belı voller Sachkenntnis der all ge  CH
ware.



1It Bea te Par nd dem
brä ungerecht ent OSen worden.

Wenn der sich wundert, daß trotz der hohen Einéchätzungso wenig ausbezahlt erhält, wird ihm der eamte sagen: Ja, Sıe
haben ‚.ben Ihr Haus niedrig versichert. atten S1e sta qauif

auf versichert, ich Ihnen Jetzt stia 7775
nicht weniger qls ausbezahlen können.

Reelle Versicherungsanstalten werden solche Kniffe
ZUFTF Verminderung der Entschädigungssumme N1IC
wenden. Unreelle wıssen qaußer diesen och allerhand
ungerechte Mıttel, um weniger als vertragsentsprechend
ware, zahlen mussen. Es lıegt qufi der Hand, daß alle
derartigen Praktiken, weiıl SEICHN die Gerechtigkeıt VCI-stobend, Restitutionspflicht ZUTE Folge haben

Ungerechte Schädigung Tür die Versicherungsneh-
INET AÄAhne Bereicherun
geben: des Versicherers kann siqh eT-

Zu L 3. a
Wenn der Versicherer ungefechterweise die einen

Versicherungsnehmer Jür die anderen zahlen LäßtEs handelt sich da den nicht seltenen Fall, daß
in einer Gegend die Brandseuche ausbricht un wahr-
scheinlich wird, daß Del einer Reihe VOoO  z Bränden Ver-
siıcherungsbetrug vorliegt, hne daß INa  I ih nachweisen
ann. Da wiıird eine VerSicherungsanstalt, die 1n dem
Gebiete einen größeren Stand VOo  ; Mitgliedern hat, durch
Deckung der unerwartet hohen Brandschäden stark In
Mitleidenschaft SEZOSCN, mussen starke KRückgriffe qui
den Reservelonds gemacht werden, dıe Rückversicherun-
gen werden stark mitgenommen und bleibt schließlich
nıchts anderes übrig als rhöhung er Prämien
denken. Nun bestehen ZWaTr 1n brandreichen Ländern
meıst ohnehin verschiedene Ortsklassen mıiıt verschiede-
Ne  e} Prämiensätzen, wobei die niıederste Ortsklasse ZULX
höchsten sich ungefähr WI1e verhält. Da schwer
ist und nN1ıIC viel einträgt, WEeNnNn eine eCue Ortsklasse mıt
noch höheren Prämien: geschaffen wird, wıird ein sol-
her Anlaß leicht benUutzl, u eine allgemeine TNONUNvorzunehmen.

Das scheint nun nıcht rec mıit den Forderungender Gerechltigkeit vereinbar se1n, da doch nicht
angeht, des Mißbrauches ın dem einen Grebiet,
andere miıtzahlen lassen. Kın gewlsser KRiskenaus-
sleich zwıschen uten un schlechten Risken ist HU
freilich eine Notwendigkeit und könnte siıch keme
Anstalt halten, WECNN S1e streng nach der Brandhäufigkeitoder er Höhe der Entschädigungssummen Ortsklassen



mache wollte. Denn sind derselben Gegend
viele Üeféiéiiéflhésanstälten AL NO NGER NN  interessiert: die eıne WITrL
mehr, die andere weniger durch die vorkommenden
Brandfälle getroffen seın und keine annn fortwährend
mıt ıhren Prämileniorderungen wechseln, abgesehen da-
VON, daß die meısten Verträge au{l H Jahre geschlos-
sSen sınd. CIl  — ber die Brandschäden ın einem Gebiet
auffallend steigen, ware doch wohl VOo Stand-
punkt der Gerechtigkeıit AaUsS geziemender, 1UL den bHe-
treffenden Bezirk steigern, WL diese Steigerung auch
sehr empfindlıch ausfallen würde. Kıne solche eigerun
würde auch sehr erziehlich wirken und die eute
einer solchen Gegend dazu brıngen, selber aut Beset-
igung der Brandseuche hinzuarbeiten, besonders WeNn
die Prämienerhöhung DUr bedingt ausgesprochen wird
tür die Andauer der Brandseuche). Ich verkenne aber

nıcht, daß ZUr Durchführung dieser Bestimmung Miıt-
wirkung der Behörde un ohl eine Rücksichtnahme
der Gesetzgebung auf diesen Sonderfall gefordert wird
und iıch würde NnıC C solange die notwen Cildig1e-Voraussetzungen nıcht SESC iien Sind, UVoN einer
dergutmachungspflicht der Versicherungsanstalten
reden, WEeN sS1e bei der bisherıgen Praxı1is belassen.
Nur sollten solche Anlässe nıcht azu benützt werden,
daß alle Anstalten eines SaNnzeh Landes ine ausgiebige
krhöhung vornehmen, daß nach derselben eın größerer
(1ewinn übrıg bleibt und beı Besserung der Verhältnisse
dürifite die Herabsetzu
werden.

der Prämile nıcht vergessen

Zu
Die Versicherungsanstalten dürfen MC ungerechte

Mittel anwenden; unbequeme Versicherungsnehmer
wäahrend der Dauer des Vertrages abzuschütteln.

Das Vertragsverhältnis ist an sıch Vo  m hbeiden Séiteh
en Ireıwilliges.®. Jeder der beiden Teıle kann den Ver-
rag schließen der ablehnen. uch während der Gel-
tungsdauer können beide Teile kündigen, ber 19881 nicht
mehr nach Ukür, sondern LLUTL unter KEinhaltung der
VVB Wenn die Anstalt Vo  a ihrem Rechte Gebrauch
MaC. W1e€e dort vorgesehen Ist; en be1ı nichtrecht-
zeıtigen Prämienzahlungen, S wird man nichts dagegen

können, uch wWeNnnNn der Versicherungsnehmer 1N-

_folge der ündigung mancherlei Schadgn hätté. Wer

$ Wenigstens ın den meısten Ländem.
”’heol.-prakt uartalschri{ft.‘* 1934
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eben seinem Rechte
dem Unrecht. Gebrauch } macht, tut üeman-

Es kann ber se1ın, daß eine Anstalt sich AUS einer
(:e end zurückziehen möchte, {iwa weil die Brandseuche
dort Platz greıit dernder unerwünschten Konkur-
TeNnz anderer Anstalten der Aaus irgendwelchen anderen
Gründen. Da DU  ; ber meıst füni- hıs zehnjährıge Ver-
ra bestehen, geht das nıcht leicht. Da bekommt
DU der Agent den Auiftrag, das besorgen. Er besucht
die Mitglieder, trıtt entsprechend grob un!: anmalßend
auf, daß siıch dieser und jener ZUr ündigung tort-
reißen äaßt der INa  _ chıckt jenen Versicherungsneh-
INCEIN, VO  o denen INan keinen Wiıderstand erwartet, e1IN-
tach die Nachricht hın, daß die Anstalt nıcht mehr ın der
Lage sel, dıe Versicherung qauirecht erhalten. UIrılit
der Versicherungsnehmer nıcht rechtzeitig Gegenmaß-
nahmen, wIrd seiner Rechte verlustig un: ist 1830881
nNn1ıcC bloß außer Versicherungsschutz, sondern wird viel-
leicht uch be1 einer anderen Versicherungsanstalt keine
Auinahme mehr finden un annn annn erleben, daß
ıhm die qu{i seinem Hause lastenden Hypotheken gekün-

werden un anderweitigen Schaden hat In einemSO  di hen orgehen VO  —m Seıte der Versicherungsanstalt
hegt offenkundige Ungerechtigkeit un Wiıedergutima-
chungspflicht ıst zwelfellos egeben.

Zu C:
Endlich darf die Versicherungsanstalt uch NIC dıie

Auszahlung der Entschädigungssumme ber Gebühr
hınausverzögern. An sıch wäre die Leistung des Versı-
cherers mıit dem Ablauf eines Monates ach Anzelge des
Brandfalles, beziehungsweilse vierzehn Tage nach Be-
endigung der notwendigen Erhebungen, Tällıg. Da 65
ber die Versicherungsanstalt in der and hat, uch
begründete Einwendungen machen, DUr em
Zwecke, die Auszahlung zu verzögern, kann der Ab-
brändler dadurch Schaden kommen. Solche bewuhlt
ungerechtfertigte Verzögerung der Auszahlung macht
ersatzpflichtig für alle Nachteile, dıie dem Versicherten
dadurch erwachsen.

Das wären die hauptsächlichsten Gerechtigkeitsver-Jetzungen, die VOo  an)| Seite des ersich Yorkommenkönnen.
Gehen WIT Nun uch araN, die Arten DO  e U ngerech-Uıgkeiten behandeln, die DO  > Seite des Versicherungs-

nehmers geü werden können.
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Zu II71  E  und Moralfragen.  2ü'11 L  S  Der Versicherungsne  himer darf bei Antragstellung  vorhandene oder während:  der Vertragsdauer auftre-  tende erhebliche Gefahrenmomente nicht bewußt ver-  schweigen. (Was als erhebliche Gefahrenerhöhung anzu-  sehen ist, ist im zweiten Teile, S. 543, gesagt worden.)  Das ist‘klar zutage liegende Gerechtigkeitsver pflichtung,  zum mindesten im äußeren Rechtsbereich. Denn nach  den Gefahrenmomenten richtet sich die Höhe der Prämie.  Bewußtes Verschweigen erheblicher Gefahrenmomente  hat daher zur Folge, daß der Versicherer sein objektives  Risiko nicht richtig einschätzen kann. Er würde viel-  leicht bei Darlegung der Gefahrenmomente die Versiche-  rung überhaupt nicht eingegangen sein oder er hätte ein  Recht gehabt auf eine höhere Prämie. Überdies hat sich ı  {  der Versicherungsnehmer ausdrücklich bei Abschluß des  Vertrages dazu verpflichten müssen, die erheblichen Ge-,  fahrenmomente richtig anzugeben.  Es ist daher auch bei Nichteinhaltung dieser Bedin-  gung dem Versicherer das Recht eingeräumt, innerhalb  Monatsfrist nach Kenntnisnahme verschwiegener Ge-  fahrenmomente den Rücktritt vom Vertrag auszuspre-  chen, wodurch er von seiner Verpflichtung zur Entschä-  digungsleistung frei wird. Nur wenn der Versicherer bei  Annahme des Vertrages von der Mangelhaftigkeit der  Angabe Kenntnis hatte oder haben mußte oder wenn  der Versicherte kein Verschulden an der unrichtigen  oder unvollständigen Beantwortung hat oder die un-  richtig angegebenen oder verschwiegenen Umstände  weder den KEintritt des Versicherungsfalles, noch den  Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung be-  einflußt haben, bleibt die Leistungspflicht des Versiche-  rers bestehen.  Es wird sich fragen, ob die Verletzung dieser Ge-  rechtigkeitspflicht, wenn sie zwar mit dem Bewußtsein  der Vertragswidrigkeit begangen, aber  im üäußeren  Rechtsbereich nicht bekannt wird, mit Verlust des Rech-  tes auf die Entschädigungssumme auch für den Gewis-  sensbereich verbunden ist; mit anderen Worten, ob der  Versicherte unter den gemachten Voraussetzungen die  eiwa empfangene Entschädigungssumme zurückzuzahlen  hat. Das scheint mir nicht zuzutreffen,‘) und zwar aus  7) Wo gar kein Gedanke an Vertragswidrigkeit ist, ist das ganz  siche:  r; denn ohne Gewissensschuld auch sicherlich keine Gewissens-  bindung zur Restitutionl  49*Der Versicherungsnemer darf beı Antra_éstellang
vorhandene der wäahrend der Vertragsdauer auftre-
tende erhebliche. Gef/ahrenmomente nıcht bewunßt Der-
schweılıgen. (Was als erhebliche Gefahrenerhöhung AL ZU-
sehen ist, ıst im zweıten Teile, 543, gesagtl worden.)
Das ist klar zutage liegende Gerechtigkeitsver pflichtung,
Z mındesten auheren Rechtsbereic Denn ach
den (elahrenmomenten richtet sıiıch die öhe der Prämie.
Bewußtes Verschweigen erheblicher Gefahrenmomente
hat daher ZUF Folge, daß der Versicherer ‚sein objektives
Risıko nıcht richtig einschätzen kann Er würde viel-
leicht bei Darlegung der (Gefahrenmomente die Versiche-
rung überhaupt nıcht eingegangen seın der hätte ein
ec se qaut eine höhere Prämie. Überdies hat sıch
der Versicherungsnehmer qusdrücklich be1l Abschluß des
Vertrages azu verpilichten müssen, die erheblichen Ge-Tahrenmomente richtig anzugeben.

Es ist daher uch bei Nichteinhaltung dieser Bedin-
SUung dem Versicherer das e eingeräumt, innerhalb
Monatsirist nach Kenntnisnahme verschwıegener Ge-
iahrenmomente den Rücktritt DO Vertrag AdUSZUSPI’C-
chen, wodurch VO  S seiner Verpflichtung ZUF Entschä-
digungsleistung Ireı wIrd. Nur Wenn der Versicherer be1l
Annahme des Vertrages vVon der Mangelhaftigkeit der
ngabe Kenntnis hatte der haben mußte der WEeNnN
der Versicherte eın Verschulden der unrichtigen
der unvollständıgen Beantwortung hat der dıe
richtig. angegebenen der verschwlegenen Umstände
weder den Euntritt des Versicherungsfalles, noch den
Umfan der dem Versicherer obliegenden Leistung be-
einflußt haben, bleibt die Leistungspflicht des Versiche-
rers bestehen.

Es wIird sıch /ragen, ob die Verletzung dieser (1€-
rechtigkeitspflicht, WEn S1e wWAar mıt dem Bewußtseinder Vertragswidrigkeıit egangen, ber ım au eren
Kechtsbereich nıcht bekannt WwIird, mıt Verlust des ech-
iEs auf die Entschädigungssumme uch den (17eWILS-
sensbereich verbunden ist; mıt anderen Worten, ob der
Versicherte untier den gemachten Voraussetzungen die
eitwa empfangene Fntschädigungssumme zurückzuzahlen
hat Das cheıint Ir nıcht zuzutreff[en,”) und ‚War aus

< Wo Sar eın Gedanke Vertragswidrigkeit ist, ist das Sanzsiche denn hne Gewıissensschuld uch sicherlich keine Gewissens-
bındung ZU  j Restimfion ]

49*



Ndl:  D CH eshalb SICH
hier offe bar um eine S SC were S  WE  N  -afsanktion Ve riust
des Rechtes auf Entschädigung) handelt, man kaum
annehmen kann, daß das weltliche Gesetz, das diese
Siraisanktion auigestellt hat, darüber hınaus noch eine
Gewissensverpflichtung auferlegen wollte. Die VVB kön-
nen nach dem Versicherungsgesetz 153 des Österre1-
chischen, ® 172, 174, 176, 178 des eutschen Versiche-
rungsgesetzes) den Versicherungsnehmer nıicht schlech-
ter ‚stellen, als das 1m Versicherungsgesetze AUSSESPTO-hen ist Überdies ist mıt dem Artikel 1 der AVVB
1Ur jene Fälle, das Verschweigen keinen Kıin-
fluß hatte aui Eintritt des Versicherungsfalles ‚"oOder
den Umfan der Versicherungsleistung, keine ede
VonNn einem achzahlen der SONS zahlenden höheren
Prämie. Sollte eine Gewissensverpflichtung und 1Ur
sıch ausgesprochen werden, ware gerechtfertigt,
ja INan müßte © erwarten, daß annn wenıgstens nach-
träglich die wen1g gezahlten Prämienbeträge VOo  > der
auszuzahlenden Entschädigungssumme abgezogen WUr-
den, wWAas nıcht geschıeht. Iso ıst der Versicherungsneh-
mer wohl justitia legalı? ver pflichtet, erhebliche (1e-
fahrenumstände anzugeben, Wenn solche kennt,

sıch auch, WCNN er das nıcht Lut, der Gefahr AUS,
seine Entschädigungsansprüche einzubüßen, Der ist
weder hinsichtlich der etiwa entfallenden höheren Präaä-
mienzahlun ‚ noch hinsıchtlich der etwa trotzdem auS-
Dbezahlten ntschädigungssumme ersaltz flichtig.asselbde WwI1e hinsichtlich der Geefahrerhöhungenscheıint uch Zu hıinsıchtlich der allgemeın DOV-
geschriebenen AÄnzeige schon eingegangener Versiche-

E  E rungen, etwa gemachter besonderer Sıcherheitsvorschrif-ten und Selbstvorbehalte In all diesen Fällen hat der
Versicherun snehmer C Justitia legalı das einzuhalten.,
WOZU SIC Ver flichtet hat, Jäu{it Gefahr, seines
Entschädigungsrec tes verlustig gehen, WEeNnN
nıicht tut; ım (ewissensbereich erwächst aber keine Ver-
pflichtung zur Nichtannahme der ückgabe: der Ent-
Schädigungssumme, WenNnn diesen Vorschriften nicht
entsprochen und trotzdem, weiıl geheim gebliebenist, sein Geld erhalten hat KErfüllung aller dieser Vor-
schriftera „ erwarten das Gesetz und ım Kınklange damıt

S) Daß Inan nicht DON justitia commutativa sprecheh muß,der vertraglichen Verpflichtung des Versicherungsnehmers 1 außeren
Kechtsbereich,  scheint MIr AauUs dem. 1 Versicherungsgesetze ausgeSpro-chenen Grundsatz vertretbar, daß dıe VVB den Versicherungsnehimernicht schlechter stellen durfen als das \’ersicherungsgesefz.



di dur die stren e Straisan t10 NIC

von der Gewisse ıl aitigkeit Xx  der Vqrsiqhe: hmer
Zu H. 2
Der Versicherungsnehmér iıst er justitia COI

talıva verpflichtetY dıie vorgeschriebene Prämie unter den
In den AVVB genauer estimmten edingungen zah-
len. Das ist ja die hauptsächlichste Gegenleistung des
Versicherungsnehmers se1n Recht qau{i die Entschädi-

SSUmMMEe. Kis ıst schon 1m zweiten Leile betont wor-Sung
den, daß dieses Recht Jahr LUr Jahr 181  wr erkauft werden
muß, daß also die gezahlte Prämie nıcht eıne Art Vo.  ‚a}
Guthaben eım Versicherer darstellt.? Die Beobachtung
dieser Verpflichtung miıt all den 1n den AV enthal-
tenen Umständen ist durch Klagerecht der Anstalt und

inhal-strenge Sirafbestimmungen Tür den all der Nichte
Lung esichert. Obwohl ber ler aus er Natur der Ver-
pflichtung heraus Nichtzahlung auch ZUr Restitution füh-
LE  S müßte, wird dieselbe kaum Je praktısch seiIN: Der
Versicherte muß eben zahlen; wenn nicht tut, wird

durch die Klage geZwungen und kommt um s_eir;epEnts'chädigur;gs‘änspruc_h.Zu IL
aAmDer Versicherungsne e verletzt die Gereéhtigkeii‚

WwWenhn die Entschäadıgungssumme ın Nspruc nımml,
öbwohl selbst (vorsätzlich oder aus grober Fahl'läs:
sigkeit) den Schadensfall herbeigeführt hat Eine Be-
stimmun die iür i1ne sroße Anzahl der vorkommen-
den Restitutionsfälle die Grundlage bildet!

Bei Behandlung dieser Fra sind Wwel Unterscher
dungen genau beachten: 1e Unterscheidung ZIDL-
Schen au erem und Innerem Rechtsbereich DOT-
satzlıche oder grob jahrlässıge Brandstıiftung vorliegt.

Die für diese Untersuchun wichtigste Unterschet-
dung: ist die erste: Äußferer Innerer Rechtsbereich

Die Bestimmungen der einschlägıigen Versicherungs-
gesetze WLE dıe AVVE berücksichtigen namlıch zuerst
un unmıiıttelbar Nur den äußeren Reghtsbe;'ßich undsehen Vo  b den Gewissensiragen Sanz ab

Im äußeren Rechtsbereich wird der Entschädigungs-
anspruch aberkannt, . wenn der Versicherungsnehmer
selbst sein ıgentum vorsätzlich der mıt grober Fahr-
(Assıgkeit ıIn Brand gesteckt hat Dem Versicherungsneh-
INer  n ist gleichzusetzen der Versicherte, Wgnn sıch u

Vergleiche dazu uch Linze „Théq?og'i_s(':h-prakti5che Quartal-
schriift‘f, 1888, 135
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SCIN Eigentum handelt und VO ersteren verschieden
ist Ebenso der gesetzliche Vertreter des Versicherungs-
nehmers un beı moralıschen Personen der mıt der (1e-
schäftsführung Beauftragte.

ID ist begreiflich und wird durch die Natur
der Sache gefordert, daß ım Falle der absıchtlichen
Brandstıftung Urc den Versiıcherungsnehmer der Sel-
NeEN gesetzlichen Vertreter der Kntschädigungsanspruchverloren geht Geschähe das nicht, würde die Feuer-
versicherung, Sa e1INn wertvoller Behelf sein im Falle
eines Brandunglückes, eın Anreız werden ZU Verbre-
chen des Versicherungsbetruges. SO manchem 1geN-
tumer ware en und schönere: He  1m, WE
hne der hne bedeutende Kosten durch die Brand-
schadenversicherung haben könnte, heber qals sSeın CN-
wärtiger alter un: unpraktischer Besitz. Und würde
kein Ende des Brennens sein!

Vorsätzliche Brandstiftung nımmt den Entschädıi-
gungsanspruch, ob diese U besteht ıIn einer positiven
andlung, die mıt dem Ziele gesetzt wird, daß ein Tan
entsteht, der In der /reiwilligen Unterlassung einer
Handlung, die den Ausbruch des Feuers hätte verhin-
ern Können, der dadurch, daß drıtte Personen
gesliftet wurden, den Brand herbeizuführen.

Aber NIC bloß vorsätzliche, sondern uch grob fahr-
LÄSSLGE Handlungen des Versicherungsnehmers der SeI-
Nes gesetzlichen Vertreters nehmen das Entschädigungs-Tec Der Begriff Grobh Tahrlässige Brandstiftung ist
NIC leicht eindeutig bestimmmt Allgemein gesprochenbesteht die srobe Fahrlässi keit ıIn einer auffallendenVernachlässigung der er[/OTr erlichen OoTg/alt, 1n einem
auffalitenden Verstoß das normale Handeln, WenNnn
jene orgfa nıcht zZur Anwendun kommt, welche ernste
und vernünftıge Menschen bei ihren Handlun all-
gemeın anzuwenden pflegen Grobe Fahrlässigkeit ist
uch annn E eben, WeNnnNn das ungehörige Handeln nicht
mıt Wıssen un Wiıllen erfolgte, sondern auf einem Ver-
sehen, qauf einem Mangel der gehörigen Aufmerksamkeıtun Umsıcht beruhte. Der Richter kümmert sich bel
seiıner Entscheidung QgUar NC die rage, ob das
roh fahrlässige Handeln mıt Erkenntnis des entstehen-

den Brandes und dem Wiıllen azul verbunden Z
uch WEeENN onnenklar erwlesen würde: JIrotz seiner
ro Jahrlässigen andlungsweise WAar dem FigentümerAusbruch des Feuers sehr zuwl1lder, wird

muß der Richter ihn verurteılen. Auf Vorhanden-
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sSeiIn der Nichtvorhandensein - von Gewissensschuld
komm nıcht Rauchen quft Heuböden, Herum-
gehe miıt einem ofenem un: ungeschützten Licht,
eine mangelhaifte Stallampe im Stalle hängen lassen
und annn VETSCSSCH, Anzünden einer Lötlampe
einer Autogarage, Verwahren VO  m Benzın UrC. einen

un nıicht F6Kraftwagenlenker einem unsiıcheren
ÜMauerwerk geschützten rte U S, wW.* Der Begriff der

roben Fahrlässı eıt ist ım Einzelfaltl Urc das (1e-a b A
richt festzustellen un! solche Entscheidungen binden
dann, wenll sSie nıcht auf einem Irrtum des Gerichtes
hinsichtlich des Tatbestandes beruhen, uch ım (1ewiSs-

Ü  isSseln. kın Versicherter, dem durch richterlichen Spruch
sein Entschädı ungsrecht aberkannt wurde, annn sich,
uch WeNNN möglich waäre, nicht geheim am Ver-
sicherer schadlos halten

Wıe sie ber muıt diesen Rechtsbestimmungen
ım Gewissensforum, WEeNnN keine Entscheidung des (Üe-
ıchtes vorlıegt un doch eiıne der dıe andere dieser
Bestiımmungen ın Kraft treien würden, a  S dıe gehei-
Inen Tatsachen bekannt würden? Dürfifen Entschädi-

SSUMMECNKR, die DUr infolge Unkenntnis der hetrei-
Tatsache aqusbezahlt worden sind, zurückbehalten

werden der ıst Restitutionspflicht gegeben‘
Für den Gewissensbereich ıst dıie Unterscheidung:

Vorsätzliche der grob fahrlässıge Brandstıftung, die ım
außberen Rechtsbereich maß ehbend Wal, nıcht brauch-
DAar. Wohl ist der Begriff: orsätzlich, sowohl 1m auße-
1& WI1e 1m inneren Forum 7ziemlıch erselbe Das
grob Fahrlässıige Handeln ist ber nicht hloß im außeren
Rechtsbereich un hne richterlichen Spruch nıcht DE
11a  'ar 1m Einzelfall festzule schließt, Wwenn INa  a auf
den Grad der Willensfrei eıt un die damıt zuSs«a.  en-
hängende Verantwortlichkeit schauft, alle NUur denkbaren
Grade der letzteren In sıch: eın Handeln, das 1m guten
Glauben, aus Unkenntnis un Mangel Erfahrung un

eübt wird;:;: eın Handeln auLsdaher hne jede Schuld
Leichtsinn und Oberflächlıchkeıt, das InNan IC mehr
als actus perfecte humanus enNnNell und das er uch
nicht die Grundlage Tür 1NnNe schwere Verpflichtung aD-

10) aung wırd fahrlässiges Handeln auch gesehen in der Ver-
wendung VO.  5 Dienstboten, deren Unzuverlässigkeıit hinsichtlich der
Brandgefahr dem Eigentümer bekannt ist weıiß Z. B 3 daß der
Dienstbote Brandlegung vorbestraft ist, oder hat ihn schon
oft TOLZ Verwarnung mıt Licht oder FTFeuer sehr unvorsichtig han-

tierep gesehen und iıhn och behalten



nn In Ia ch süuündha le Handluın die ber;actus perfecte humNS  nın  ine lä  ch sündhafte Handlung, die aber  ü  REn  z  a  ©  l.  actus perfecte - hum  i  us ist.  5l  ad s  chließlich ein  Han-  deln, das mit schwerer Gewissensschuld verburnden und  Vo  n  S  ı einem 'rlvörsätzliche'r'1_ Ha1?deylr\y *}‘);'älid.-i3_0h 'kgum zu  i'1 nterscheiden ist. _  _ Das Entscheidende für den Gewiésensbeteiéfi ist viel-  mehr: Ein aus voller Erkenntnis und freiem Willen her-  E  vorgehendes und darum voll anrechenbares Verhalten,  das entweder direkt oder indirekt auf den Ausbruch. des  Brandes. hinzielt, ob nun das eine .positive Handlung  oder eine Unterlassung ist, ob der Eigentümer die Hand-  lung selbst setzt oder durch andere setzen läßt. Auch  grob fahrlässige Handlungen, mit voller Erkenntnis der  ernsten Brandgefahr und daher mit voller Verantwort-  lichkeit im Gewissensbereich, gesetzt, gehören daher,  selbst dann, wenn der Ausbruch des Brandes nicht der  Beweggrund für das fahrlässige Handeln war. In allen  diesen Fällen ist der Eigentümer die voll verantwort-  liche Ursache des Brandes. In allen anderen  .e.ntw_eder  |  nicht oder wenigstens nicht sicher.  _Wenn wir das bea  C.  ‘hten und auf unseren Gégénstanc{  anwenden, so wird man wohl so sagen müssen:  1. Wie im äußeren Rechtsbereich, so hat ein Be-  sitzer, der selbst vorsätzlich sein Eigentum in Brand  setzt, auch im Gewissensbereich kein Recht auf die Ent-  schädigungssumme, auch wenn die von ihm vollzogene  Brandstiftung geheim geblieben ist und gerichtlich nicht  nachgewiesen werden konnte. Es ist aus der Natur der  Sache ausgeschlossen, daß Brandstiftung durch den  Eigentümer ein Anrecht auf Entschädigun  durch den  FAEP DE E E EO E EN  Versicherer gewähren könnte: Der Versicherer wollte  kein solches Recht geben und wenn der Brandstifter  i  die Entschädi  fordert oder annimmt, so kann er  das nur durc  A die  betrügerische Vorspiegelun  errei-  chen, daß er arı dem Brande unschuldig ist. Auf solche  Weise kann ein Recht nie erworben werden, der Brand-  stifter kann die Summe nie fordern, und wenn er sie er-  hält, so kann er sie auf keinen Fall behalten; auch ohne  jeden richterlichen Spruch ist er restitutionspflichtig.  _ Für den Gewissensbereich ist es ganz gleichgültig,  ob die vorsätzliche Brandstiftung durch einen positiven  Akt erfolgt, den der Besitzer mit dem Ziel und in der  Absicht setzt, daß der Brand entstehe; oder ob der Brand  eintritt durch freiwillige und überlegte Unterlassung  einer Handlung‚ deren notwendige oder-wahrscheinliche1st ıd s ‚Ließhch eın Han-
deln, das mıt schwerer- Gewissensschuld verbunden un
VO einem AA ME  vorsatzhchen Hapdeln praktisch kaum11ntersCheiden ist

Das Entscheidende TÜr den Gewi$sensbereich °  ist viel-
mehr: Eın ausSs voller Erkenntnis un j/reiem Wiıllen her-
vorgehendes un darum voll anrechenbares Verhalten,
das entweder direkt oder ındirekt auf den Ausbruch des
Brandes. . hinzielt, ob NUunNn das ‚eine positive Handlungder 1INe Unterlassung LST, ob der Eigentümer die Hand-
lung selbst setzt. oder durch andere seizen 1äßt Auch
grob Jahrlässige Handlungen, mıt voller Erkenntnis der
ernsten Brandgefahr un daher mıt voller Verantwort-
iıchkeit ım (ewissensbereich, gesetzt, gehören daher,
selbst dann, Wenn der USDIruC des Erandes nicht der
Beweggrund für das /ahrlässige Handeln WAAar. In allen
diesen Fällen ıst der Eigentümer die voll verantwort-
liıche Ursache des Brandes. In allen anderen le4nttv„eder ADnicht der wenıgstens nicht siıcher.

Wenn WITr das bea ;:hten und auf uUuNnseren Gégénstandanwenden, sSo wird man wohl sagen mussen:
Wie ım äaäußeren Rechtsbereich, hat eın Be-

sıtzer, der selbst vorsätzlich. sein Eigentum ın ran
setzl, uch ım Gewissensbereich kein Recht auf die Nt-
schädigungssumme, auch WENN die Von ihm vollzogeneBrandstiftung geheim geblieben ist und gerichtlich nıicht
Nachgewlesen werden konnte. Es ıst aus der Natur der
Sache ausgeschlossen, daß Brandstiftung durch en
Kigentümer eın AÄAnrecht auftf Entschädigun durch en K

S D

Versicherer gewähren könnte: Der Versic erer wollte
kein sSolches Recht geben und WenNnn der Brandstifterd  1e Entschädi iordert der annımmt, annn s

das 1Ur Urcf betrügerische Vorspiegelun errel-
chen, daß E an dem Brande unschuldig ist Au solche
Weise kann eın e nNn1€e erworben werden, der Brand-
stifter kann die Summe n1ıe fordern, un wenn er S1e CI-
hält, SO ann S1e auftf keinen all behalten; uch Ähne
]  en richterlichen S_ _pruch ist er restitutionspflichtig.

Für den Gewissensbereich ist es ganz gleichgültig,ob die vorsätzliche Brandstiftung durch einen positivenkt erfolgt, den der Besitzer mıt dem Ziel und in der
Absicht setzt, daß der Brand entstehe; oder ob der raneintritt Uurc freiwillige und überlegte Unterlassung
einer and ung, deren notwendige oder wahrscheinliche



sh ch des ers SeCI WIFEFolge de
Be. iıtzer ndere Personen,e 3 d VFE  seien es auswäru oder F
milienangehörige der Bedienstete, die mit. ihm 1n häus-
licher Gemeinschaft leben, ZUuE Brandlegung anstıftet:
In al  en Fällen 1ist zweifellos der Besitzer . selbst die
eigentliche der primäre ‚Ursache tür das Ausbrechen
des Brandes un ibt ein Recht auf Entschädigung
ım Gewissensbereich und auf jeden Fall muß Restitutionerfolgen.

Wäre der rand entstanden durch eine Hand-
Iung, die das Gericht, sıch damıt zu befassen
a  e: sicher oder wahrscheinlich als grob Fahrlässıg be-
zeichnen würde, ist unterscheiden: War es eine
Handlung, die mıt voller Erkenntnıis der ernsten Brand-
gefahr un daher mıt voller Verantwortlichkeit dafür
gesetzt wurde, So hat der Eı entümer uch den (Üe-
wissensbereıich das Recht auf dtie Entschädig_ungssum'meverloren.

War das grob ahrlässige Handeln aber „entweder
ein actıus perfecte humanıuıs (ein Handeln aUS Leicht-
sSInn der Oberflächlichkeit der Ing hervor alils
einem Irrtum ber die Brandgefahr, oder steht wen1g-
stens 1NC Sicher, daß schwere Gewissensschuld (gravıs
culpa theolo 1CQa damıt verbunden WAäAarlL, bleibt ‚
hne richterlichen Spruch unsicher, ob der Besıtzer als
Brandstifter nzusehen ist. Der bbrändler dari daher
die Entschädigungssumme, weıil se1ın. Recht darauf
och nıcht sicher verwirkt hat, ın Anspruch nehmen
und, wenn S1C ausbezahlt wird, auch behalten

Zu I
Der Versicherungsnehmer darf NIC as uniérlasé

SCIL, WAas zur. Abwehr der Minderung des Schadens
iun kann. Dazu muß sich be1ı Kingehung des Versiche-

desrungsvertrGesetzes un des Versicherers ıst uch begreiflicges verpiliıchten und diese Forderun  heoreiflich. Ja,
der Versicherer Ver ilıchtet sich > eiwa diesem
Zwecke gemachte ulwendungen ber die Entschädi-
gungssumme ... hıinaus dem Versicherungsnehmer Cer-seizen.

Esandelt siıch zWeifellos um eine Gerechtigkeit$—
ver pflichtung 1m strıkten Sıinne, die uch als sach emäße
F‚olgerung aus der ım vorausgehenden Punkte be :andel-

11) Ein Beispiel einer negaiivén Mitwirkuné zum Entsiehen einesBrändes, die restitutionspflichtig. macht,
praktische Quartalschrif .. 1890 (3  e Ligzer „'I:he‘ologiwh-f
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ten Verpflichtung folgt: Unterlassung dieser retitenden
der bewahrenden Tätigkeit wäre ja leichbedeutend da-
mıt: selbst schuld sein der Vernic tung jener egen-stände un Werte, die durch das rettende Eingreifen
hätten erhalten werden können. Daher wird der Ver-
sicherte uch ım Ausmaße des dadurch entstandenen
Schadens ersatzpflichtig. Man wird uch ler Tür SE-wöhnlich quft eın gerichtliches Urteil warten können.
Wenn keines gefällt WIird, wird 1mMm Sinne des VOTAaUS-
ehenden Punktes Ersatzpflicht für den (1eWISSCENS-
ereich NUur weıt auszusprechen se1ln, als Erkenntnis

und Wılle vorhanden WAar, auf diese Weise Schaden
der größeren Schaden durch das Feuer entstehen
lassen. Wo eın schwer sündhafter 1n diesem
Sınne vorhanden WAaTr, der das nıcht sSıcher Sste annn
Restitutions
werden.

pflicht hne Richterspruch MIC aufgestellt
Zu Il
Der Versicherte hat den Enntritt des Schadensfalles(Angstens reı age, nachdem Kenntnis davon er nal-

ten hat, dem Versicherer anzuzeligen. Für den all der
des Entschädi-Nichteinhaltung WwIrd mıt Verwirkun

gungsanspruches edroht. Artikel der AVVB esa
jedoch 1m Anschluß das Gesetz, daß diese Rechtsfolge
Nur annn eintrıtt, WeNnNn dem Versicherungsnehmer ent-
weder Vorsätzlichkeit der grobe Nachlässigkeit ZUrTr ast

der WEeNN Nichteinhaltung die Feststellung des Ver-
sicherungsfalles der den Umfang der dem Versicherer
obliegenden Leistungen beeinflußt hat.

uch 1n diesem Punkt wird INa  — richterliche Ent-
scheıidun abwarten können und ohne eine solche Ver-
Iust des echtes nicht aussprechen. Es handelt sich
eine Strafbestimmung, die 1mM Interesse der Feststellungder Brandursache begreiflic] ist; eiıne darüber hinaus-
ehende Ver fichtun ım ((ewissensbereich, be1i Nicht-einhaltung Entsc ädigun SSUINMME nicht annehmen
Zı dürfen, wIird INa  I MC be aupten können.

Ferner dar{f der Versicherungsnehmer dem durch
den Brand herbeigeführten Zustand hne Zustimmungdes Versicherers nıchts ändern, se1l denn, daß die
Veränderung ZU Zwecke der Schadensverminderungder 1Im öfientlichen Interesse geboten ist. uch hier ist
wiederum dieselbe Straisanktion w1e VOTaAaUS: Verlust
es Entschädigungsrechtes, WeNN die Übertretungaußeren Rechtsbereich bekannt wird.
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Für  .. den Gewissensbereich ist es sichér, daß der Ver-
sicherungsnehmer durch “Verwischung der VOo  m ihm mıt
schwerer Gewissensschuld verübten Brandlegung eın

4  Mn
Recht erhält auf die Entschädigungssumme, wWEe11l die
Auszahlung derselben uch erreicht.

Wıe ıst ber entscheiden, Wwenln den Brand
nıcht mıt schwerer Gewissensschuld, Aur durch grob
Jahrlässıge Handlungen veranlaßt hat? Er bekommt
cdie Entschädigungssumme, die ihm 1m äaußeren Rechts-
bereich nicht gebührt hätte Man möchte m einerseıts
die erhaltene Summe SEIN zusprechen, weiıl entweder Sar
keine der wenigstens keine schwere Schuld iım Gewis-
sensbereich vorliegt; andererseıts ist sicher, daß
Urc Verwiıschen der Brandspuren den Versicherer g-
geln die ausdrücklichen Versicherungsbestimmungen hın-
derl, eın Tür ıh wichtiges (zut, namlıch das Befreitwer-
den DVDO  z der Verpflichtungsleistung, erreichen (worau
er ım dußeren Rechtsbereic eın ec hätte). Und die
Moralıisten lehren allgemeın: Jemanden uch hne AÄn-
wendung VOo  y ungerechten Miıtteln daran hindern, daß

eın Gut erreicht, worau{t eın striktes Recht hat, be-
deutet auf jeden Fall eın wahres und eigentliches Un-
recht, das Restitutionspflicht T: hat ergleiche
azu Noldin-Schmiutt, 11, 430 Ich zweille sehr
daran, daß INa  = VO.  b dieser Pilicht unter den gegebenen
Voraussetzungen freisprechen ann. Eis ware Iso qau{f
jeden all VOo  o dem Versuch, die Spuren der Brandsti{f-
Lung verwischen wollen, unbedin abzuraten. Hın-

wird InNna  - den Brandstifiter eNelNl Besitz
nicht azu verhalten können, daß seın ergehen, be-
VOT eın strikter Bewels seiner Schuld erbrach ist, hne
weıteres eingestehen MUSSEe. Wenn er. auch nicht Lü-
sen anwenden dar(fi, kann doch, wW1e jeder An-

klagte, mıiıt Mentalrestriktion antworten, ja uch die
CUSNUNS seiner Schuld muß och nicht als eigentliche

Lüge gewerte werden, sondern ist 1U deuten
Ich bın nicht ZU Geständnis flichtet, solange eın
strikter Beweis für die Schuld NIC erbracht ist. Ver-
Jeiche azu Noldin-Schmitt‚ Theologia moralıis 11 I1l. Zl

Zu il
Der Versicherte ıst verpflichtet, dem Versicherer

alle AF Feststellung des Versicherungsfalles der des
Umfanges der Versicherungsleistungen notwendigen ET-
ebungen gestatten, Geschäftsbücher, Geschäftsau{f-
zeichnungen, echnungen un sonstige Behelfe un VOoNl
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de ele st uch

gerichtliches T AT N  B  E  Schuldlomgkettszeugms E S SA  ‚-  beizubringen;erner Gegenstände, die NCS Feuer vernichtet WUr-
den oder beiım Brande abhaden geko‘mmen Sind, nicht
als solche anzugeben.

Auch diese Verplilichf1i_ng wird mıt Eingehung des
Vertrages übernommen und ıst Ö Standpunkte es
Versicherers begreiflich; er könnte ja sonst keıine (ze-
wißheit über Vorhandensein un Umiang seiner Leistun-
SCH gewıinnen. Kommt der Versicherte seiner. Oblıegen-heit nicht nach und erhält er auf diese eise 1Ur manche
in Verlust geratene Gegenstände keinen Ersatz, hat
er das der eigenen Nachlässigkeit zuzuschreiben. (Gbht
Dinge als VO Feuer vernichtet oder eım Brande ab-
handen gekommen an, die nicht sind, wIird on
Artikel der AVVB mıt Verlust seines Entschädigungs-
anspruches /Ür diese (regenstände bedroht. hne rich-
terliche FEntscheidung wird INall ihn seines Rechtes nıcht
verlustig erklären dürien, AUuUS dem schon im VOraus oft
angeführten Grunde, es sich .hier offenbar eıne
Strafbestimmung handelt, die.ohne richterlichen Spruchnicht Gewissenspflichten schaiit. ber auch Ähne ich-
ters ruch würde au  run der. kommutativen Gerechltig-keit*? Restitution Jegeben sein hıinsıchtlich von egen-
sSTan der Werten, die als gelegentlich es Brandes
vernichtet ode als entwendet angegeben worden SINd,
ohne daß das zutrifft.

(Schluß 018 ım Heft des J. ähréagges 1935.)

Wieder Krieg von Volk Zu Volk?8  5  de  Bele  un  st  en auch  gerichtliches Schüldlbßigk'?éiiä;zéu!}nls‚  beizubringen;  erner Gegenstände, die nicht vom Feuer vernichtet wur-  den oder beim Brande abha.  7  nden gek0mmen sind, nicht  als solche anzugeben.  T  S  ‚ Auch diese Verpflflic  hi1ing" wird mit Eingéhung des  Vertrages übernommen und ist vom Standpunkte des  Versicherers begreiflich; er könnte ja sonst keine Ge-  wißheit über Vorhandensein und Umfang seiner Leistun-  gen gewinnen. Kommt der Versicherte seiner Obliegen-  heit nicht nach und erhält er auf diese Weise für manche  in Verlust geratene Gegenstände keinen Ersatz, so hat  er das der eigenen Nachlässigkeit zuzuschreiben. Gibt er  Dinge als vom Feuer vernichtet oder beim Brande ab-  handen gekommen an, die es nicht sind, so wird er von  Artikel 19 der AVVB mit Verlust seines Entschädigungs-  anspruches für diese Gegenstände bedroht. Ohne rich-  terliche Entscheidung wird man ihn seines Rechtes nicht  verlustig erklären dürfen, aus dem schon im voraus oft  angeführten Grunde, daß es sich.hier offenbar um eine  Strafbestimmung handelt, die ohne richterlichen Spruch  nicht. Gewissenspflichten schafft. Aber auch. ohne Rich-  ters  k  P  ruch würde auf Grund der kommutativen Gerechtig-  keit*) Restitution gegeben sein hinsichtlich von Gegen-  ständen oder Werten, die als gelegentlich des Brandes  vernichtet ode  r als entwendet angegeben wqrden' sind,  p_hyr;e daß das zutrifft.  (Schluß folgt iim 1. Heft des .jähréagges‚ 1935.)  Wie  der nrie'g?oo*n Volk zu Volk? -  + Von Prof..Otto Schilling.  8 Bekarint iét‚  die Losung, die unsere Kirche ı Hlick  auf. den. Völkerfrieden ausgegeben hat: „Der Friede  Christi im Reiche Christi.“ Viel zu wenig wurde und  wird vielleicht jetzt noch auch zum Teil auf katholischer  Seite die Tragweite und der ganze Ernst dieser Losung  und Forderung beachtet und gewürdigt. Diese Losung  besagt und bedeutet kurz und klar dasselbe, was die mit  der christlichen Tradition vertrauten Vertreter der So-  zialethik immer betont haben, daß nämlich ohne Rück-  kehr der Regierungen und der Völker zum Gottesgedan-  _\1_;„en und zum Christusglauben auf eine Verwirklichung  12)  Hier kommutative Gérechfigkeit‚' weil Betrug N  n}ichtib’loß durch positi‘x%es Gesetz, sondern naturrechtlich verboten ist.Von Prof. tto Schilling.8  5  de  Bele  un  st  en auch  gerichtliches Schüldlbßigk'?éiiä;zéu!}nls‚  beizubringen;  erner Gegenstände, die nicht vom Feuer vernichtet wur-  den oder beim Brande abha.  7  nden gek0mmen sind, nicht  als solche anzugeben.  T  S  ‚ Auch diese Verpflflic  hi1ing" wird mit Eingéhung des  Vertrages übernommen und ist vom Standpunkte des  Versicherers begreiflich; er könnte ja sonst keine Ge-  wißheit über Vorhandensein und Umfang seiner Leistun-  gen gewinnen. Kommt der Versicherte seiner Obliegen-  heit nicht nach und erhält er auf diese Weise für manche  in Verlust geratene Gegenstände keinen Ersatz, so hat  er das der eigenen Nachlässigkeit zuzuschreiben. Gibt er  Dinge als vom Feuer vernichtet oder beim Brande ab-  handen gekommen an, die es nicht sind, so wird er von  Artikel 19 der AVVB mit Verlust seines Entschädigungs-  anspruches für diese Gegenstände bedroht. Ohne rich-  terliche Entscheidung wird man ihn seines Rechtes nicht  verlustig erklären dürfen, aus dem schon im voraus oft  angeführten Grunde, daß es sich.hier offenbar um eine  Strafbestimmung handelt, die ohne richterlichen Spruch  nicht. Gewissenspflichten schafft. Aber auch. ohne Rich-  ters  k  P  ruch würde auf Grund der kommutativen Gerechtig-  keit*) Restitution gegeben sein hinsichtlich von Gegen-  ständen oder Werten, die als gelegentlich des Brandes  vernichtet ode  r als entwendet angegeben wqrden' sind,  p_hyr;e daß das zutrifft.  (Schluß folgt iim 1. Heft des .jähréagges‚ 1935.)  Wie  der nrie'g?oo*n Volk zu Volk? -  + Von Prof..Otto Schilling.  8 Bekarint iét‚  die Losung, die unsere Kirche ı Hlick  auf. den. Völkerfrieden ausgegeben hat: „Der Friede  Christi im Reiche Christi.“ Viel zu wenig wurde und  wird vielleicht jetzt noch auch zum Teil auf katholischer  Seite die Tragweite und der ganze Ernst dieser Losung  und Forderung beachtet und gewürdigt. Diese Losung  besagt und bedeutet kurz und klar dasselbe, was die mit  der christlichen Tradition vertrauten Vertreter der So-  zialethik immer betont haben, daß nämlich ohne Rück-  kehr der Regierungen und der Völker zum Gottesgedan-  _\1_;„en und zum Christusglauben auf eine Verwirklichung  12)  Hier kommutative Gérechfigkeit‚' weil Betrug N  n}ichtib’loß durch positi‘x%es Gesetz, sondern naturrechtlich verboten ist.Bekannt ist die Losung, die UNsere Kirche im Blick
aul den. Völkerfrieden ausgegeben hat „Der Friede
Christi ım Keiche Chrıisti.“ Vıel wen1g wurde und
wiırd vielleicht jetzt noch uch zZum e1ıl auf katholischer
Seite die ITragweite .und der ganze Ernst dieser Losungun Forderung beachtet und gewürdigt. Diese Losungbesagt un bedeutet urz un klar dasselbe, Was die mıiıt
der christlichen Iradition vertrauten Vertreter der So-
zıialethik. immer betont haben, daß nämlich ohne Rück-
kehr der Regierungen un der. Völker zum Gottesgedan-ken und ZUu Christusglauben qui eine Verwirklichung

12) Hıer kommutative Gerechtigkeit, weil Betrug dieser Art
nicht bloß durch posıtives Gesetz, . sondern naturrechtlich verboten ist


